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Prüfschema für Leistungen 
  

Mit Aufenthaltsgestattung 
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Pflicht zur Beschaffung der Reisedokumente wird  nicht 
befolgt  

 
„Duldung für Personen mit 

ungeklärter Identität“ 
§ 60b AufenthG 

 

Gültige Pass oder 
Passersatz in 

Kooperation mit 
Behörden des 

Herkunftslandes 
(Persönliche 
Vorsprache) 

Erklärung aus dem 
Bundesgebiet freiwillig 

auszureisen  
Ausstellung des 

Reisedokumentes 
abhängig  

Wehrpflicht zu 
erfüllen (sofern nicht 

aus zwingenden 
Gründen unzumutbar) 

 Vom Herkunftsstaat 
festgelegte Gebühren 

zu zahlen (sofern 
zumutbar) 

Vorübergehende Aussetzung der 
Abschiebung  aus verschiedenen 

Gründen  


